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Seniorengerechtes Essen
Seniorenbeirat schlägt kleinere Portionen vor
In Deutschland werden in jeder
Sekunde 313 Kilogramm Le-
bensmittel weggeworfen, ob-
wohl sie noch genießbar sind.
Jährlich summiert sich das auf
rund zehn Mio Tonnen. Einen
Teil davon machen auch nicht
aufgegessene Essensportionen
in den Gaststätten aus.

Im Mai 2016 hat deshalb der Se-
niorenbeiratsvorsitzende Prof. Dr.
Heinz-Günther Borck an das
Koblenzer Mitglied im Landes-
präsidium des Deutschen Hotel-
und Gaststättenverbandes, Joa-
chim Mehlhorn, geschrieben und
vorgeschlagen, die Gaststätten-
betriebe dazu zu ermuntern, auch
kleinere Portionen für Senioren
anzubieten. Dabei vertrat er die
Ansicht, dass Angebote, bei de-
nen freie Essenswahl besteht
und gleichzeitig dem Grundsatz
nachhaltigen Wirtschaftens, d. h.
der Vermeidung überflüssiger
Essensreste, die sonst auf den
Müll wandern müssten, Rech-
nung getragen wird, besonders

wünschenswert seien. Aus-
drücklich waren aber keine ei-
genen „Seniorenteller“, also – oft
unbeliebte – Speisen nur für Se-
nioren, sondern mengenmäßig
reduzierte Speisen der normalen
Speisekarte gemeint.
Da der Verband sich zu ent-
sprechendem Einwirken auf sei-
ne Mitgliedsbetriebe außerstan-
de sah, fasste das Plenum des
Seniorenbeirates am 8. Septem-
ber 2016 den Beschluss, die Sa-
che selbst in die Hand zu neh-
men und alle gastronomischen
Betriebe im Stadtbereich selbst
anzuschreiben.
Im seinem Aufruf an die Betriebe
sicherte der Seniorenbeirat die-
sen zu, auf seinen eigenen In-
ternetseiten eine neue Rubrik
„Seniorenfreundliches Essen“
einzurichten. Seit Sommer 2017
gibt es auf den Internetseiten
des Beirats diese Rubrik mit den
ersten vier Betrieben – weitere
Gaststätten können und sollten
im eigenen Interesse ihre Ange-
bote nachmelden!



Die Geschichte des Seniorenbeirates
Teil 9: Die Aktivitäten seit 2014

-hgb- Im Mittelpunkt der weite-
ren Tätigkeit seit 2014 standen
Vorträge über Auswirkungen
des Pflegestärkungsgesetzes
und über Probleme des Öffent-
lichen Personennahverkehrs in
Koblenz.

In eigenen Stellungnahmen zu
Ratsverhandlungen über Ver-
kehrsentwicklung und Woh-
nungsbau sprach sich der Senio-
renbeirat nachdrücklich für die
Förderung generationenüber-
greifenden Wohnens und auch
alternativer Beförderungsformen
zum Erhalt der Mobilität als wich-
tiger Voraussetzung selbstbe-
stimmten Lebens im Alter aus.
Publikumsoffene Fahrten zum 11.
Deutschen Seniorentag und zum
Landesseniorenkongress erfreu-
ten sich großer Beliebtheit.
Anfang 2016 hielt der Bürgerbe-
auftragte Dieter Burgard einen
Vortrag über sein Amt, der inte-
ressante Möglichkeiten der Ver-
netzung der beiderseitigen Tätig-
keiten aufzeigte. Außerdem gab
es 2016 zahlreiche Gelegenhei-
ten, seniorenfreundliche Projekte
anzuregen oder zu unterstützen.
Dazu gehörten das Landesmo-
dellprojekt Gemeindeschwester
plus, das Hochschulprojekt Woh-
nen für Hilfe und – gemeinsammit
dem Jugendrat – Stellungnahmen
zur verbesserten, senioren- und
jugendgerechten Zertifizierung
generationenfreundlichen Ein-
kaufens. Der Beirat beschloss
auch einen Aufruf an die gastro-
nomischen Betriebe, auf der nor-
malen Speisekarte kleinere, seni-
orenfreundliche Portionen anzu-
bieten. Er wollte damit nachhalti-
gem Wirtschaften dienen und der
Lebensmittelverschwendung
(Millionen Tonnen genießbarer
Lebensmittel wandern jährlich auf
denMüll) entgegenwirken.
Betriebe, die sich ausdrücklich zu
seniorenfreundlichen Angeboten
bereit erklärt haben, sind seit 2017
auf den beiratseigenen Internet-
seiten unter dem Menüpunkt „Se-
niorenfreundlich essen“ zu finden.
Die Anfang 2016 in deutsches
Recht erfolgte Umsetzung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie
der EU aus dem Jahre 2014, die
eine krasse Benachteiligung der
Kreditfähigkeit älterer Menschen
mit sich brachte, wurde vom Seni-
orenbeirat verurteilt. Doch ehe es

– nach Umfragen bei den Koblen-
zer Kreditinstituten – zu einer
förmlichen Entschließung kom-
men konnte, hatte der Gesetzge-
ber sein diskriminierendes Gesetz
bereits in entscheidenden Punk-
ten zurückgenommen. Das ge-
sellschaftlich hochbrisante Thema
Altersarmut stand im Mittelpunkt
einer Beiratsveranstaltung im
Historischen Ratssaal, auf der
Prof. Dr. Stefan Sell, Staatssekretär
David Langner, die BAGSO-Eh-
renvorsitzende Roswitha Ver-
hülsdonk und der Koblenzer Sta-
tistikchef Dr. Manfred Pauly spra-
chen und anschließen Rede und

Antwort standen. Akzente für die
weitere Arbeitsplanung setzte
schließlich der Vortrag der Lan-
dauer Professorin Dr. Manuela
Glaab über Verfahren der konsul-
tativen Bürgerbeteiligung, zu de-
ren Trägern letztlich auch der Se-
niorenbeirat der Stadt Koblenz
gehört.
Der Beseitigung aller Formen von
Altersdiskriminierung und dem
Erhalt selbstbestimmten Lebens
im Alter ohne wirtschaftliche und
gesellschaftliche Benachteiligun-
gen gilt auch weiterhin die beson-
dere Aufmerksamkeit des Senio-
renbeirates, der im Bundestags-

wahljahr 2017 alle zehn Direkt-
kandidaten des Wahlkreises 199
zur Beantwortung von sieben se-
niorenrelevanten Fragen aufge-
fordert hat: Sieben Kandidaten
antworteten schriftlich, sechs
standen im Septemberplenum
des Seniorenbeirates im Septem-
ber mündlich Rede und Antwort –
und auf den Internetseiten des
Beirates ist vieles nachzulesen.
Schon vorher waren Fragen von
Wohnen und Verkehr auch Ge-
genstand eines von reger Diskus-
sion begleiteten Vortrages des
Baudezernenten Bert Flöck. Der
Arbeitskreis Stadtentwicklung
und Demografie beschäftigt sich
mit Fragen des Gemeinsamen
Wohnens als Dauerthema, dane-
ben auch mit der Umsetzung des
Sitzgruppenprojekts. Alle Arbeits-
kreise bewirken eine Vernetzung
mit anderen Gremien und einer
weiteren Öffentlichkeit und führen
dazu, dass eine Fülle von Anre-
gungen in die Arbeit des Senio-
renbeirates eingebracht wird – die
neue Geschäftsordnung von 2014
mit ihrer Höherstufung der Ar-
beitskreise hat die Praxisprobe
bestanden, und die regelmäßige
Veröffentlichung aller wichtigeren
Aktionen und Beschlüsse auf den
eigenen Internetseiten trägt deut-
lich zu besserer Transparenz und
höherer Akzeptanz der Beiratsar-
beit bei.

Der rheinland-pfälzische Bürgerbeauftragte Dieter Burgard (links)
zu Gast beim Seniorenbeirat.
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Generationenfreundliches
Einkaufen
Seniorenbeirat und Jugendrat agieren gemeinsam
Der Deutsche Einzelhandels-
verband hat eine Zertifizierung
der ihm angeschlossenen Ge-
schäfte nach generationen-
freundlichen Einkaufsangebo-
ten vorgenommen.

Im Plenum des Senioren-
beirates am 31. März 2016 stell-
te der Hauptgeschäftsführer
des Landesverbandes, Dr. Tho-
mas Scherer, die 63 Kate-
gorien mit je drei Kriterien
vor, nach denen Zertifikate ver-
geben werden. In einer re-
gen Diskussion, an der sich
auch die Vorsitzende des Ju-
gendrates, Lena Adams, be-
teiligte, wurde deutlich, dass
die Gewichtung einzelner Ka-
tegorien unterschiedlich ge-
sehen werden konnte: Das kam
beim Angebot von Toiletten,
bei Fragen zur Ware und Ein-
richtung von Ruhe- und Spiel-
zonen zur Sprache.
Der Seniorenbeiratsvorsitzen-
de Prof. Dr. Heinz-Günther Borck
und die Jugendratsvorsitzen-

de Adams einigten sich da-
her auf ein gemeinsames
Schreiben, in dem sie An-
fang November 2016 die Hö-
herbewertung bestimmter Kri-
terien, vor allem der Spiel-
und Ruhezonen, des Bring-
und Holdienstes sowie ei-
nes kostenlosen Internetan-
gebotes im Laden vorschlu-
gen.
Zum damaligen Zeitpunkt gab
es als zertifizierte Geschäfte
in Koblenz nur sechs Un-
ternehmen (HIT-Markt, Glo-
bus, E-Center Kreuzberg, Me-
dia Markt, Galeria Kaufhof und
Burbach&Goetz) – Senioren-
beirat und Jugendrat wer-
den aufmerksam die Ent-
wicklung weiterer generatio-
nenfreundlicher Einkaufsmög-
lichkeiten im Stadtgebiet ver-
folgen und haben auch den üb-
rigen Läden, die auf Grund ih-
rer geringeren Größe nicht das
volle Programm bieten kön-
nen, die Beachtung der Haupt-
kategorien nahegelegt.



Altersdiskriminierung
in der Geschichte
Seniorenbeirat sieht noch Handlungsbedarf
-hgb- In der Antike war unter
dem Einfluss der Heiligen Schrift
bei Juden und Christen ebenso
wie im griechisch-römischen
Denken das Alter sehr angese-
hen. Für zahlreiche Ämter gal-
ten dementsprechend – z. T. ho-
he – Mindestaltersvorschriften.

Auch im Mittelalter und ebenso
im Zeichen des modernen Ver-
fassungsstaates blieb es dabei,
an die Wahrnehmung wichtiger
Ämter und an Wahlrecht oder
Wählbarkeit Mindestaltersbestim-
mungen zu knüpfen.
Erst mit Industrialisierung und
staatlicher Sozialpolitik änderte
sich der Blick auf das Alter.
Höchstaltersgrenzen von 70 Jah-
ren im Alters- und Invaliditätsver-
sicherungsgesetz von 1889 ent-
fernten – durchaus wohlmeinend
– Arbeitnehmer aus dem Arbeits-
prozess, machten sie damit aber
zu bloßen Kostenfaktoren, deren
Größe angesichts aktueller Be-
völkerungsentwicklungen zu Dis-
kussionen über den Generatio-
nenvertrag führt: Zeichen eines
stark gewandelten Stimmungs-
bildes, das sich auch in manchen
– z. T. bösartigen – Karikaturen
spiegelt.
Erst seit dem Ende des 20. Jahr-
hunderts beschäftigt sich, ausge-
hend von den Vereinigten Staa-

ten, die Wissenschaft stärker mit
dem Phänomen der Altersdiskri-
minierung. Neuere wissenschaft-
liche Erkenntnisse zur adulten
Neurogenese widerlegen dabei
alte, gleichwohl fortlebende Vor-
urteile.
In Deutschland stellten Staat und
Bundesverfassungsgericht sich
lange tot, bis zunehmende Be-
völkerungsalterung und europäi-
sche Gesetzgebung Änderungen
und Diskriminierungsverbote er-
zwangen, die mittlerweile Drittwir-
kung entfalten und auf die Erwei-
terung demokratischer Teilhabe
in unserem Staatswesen zielen.
Dabei gibt es manchmal selbst in
Kirchenordnungen und Vereins-
satzungen, die z. T. diskriminie-
rende Altersgrenzen kennen, noch
erheblichen Handlungsbedarf.
Rechtsprechung und Regierung
arbeiten dabei – trotz ausführli-
cher Altenberichte an den Bun-
destag – nicht völlig Hand in
Hand, so dass den Seniorenbei-
räten ein weites Tätigkeitsfeld
bleibt. Mit zwei Plenarbeschlüs-
sen, denen die Landessenioren-
vertretung am 13.4.2015 einstim-
mig beigetreten ist, haben der
Koblenzer Seniorenbeirat und sein
Vorsitzender Prof. Borck aktiv den
Kampf gegen jede Form von Al-
tersdiskriminierung aufgenom-
men.
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Der Seniorenbeirat der Stadt bittet
angesichts der z.Z. laufenden Auf-
stellung der Schöffenlisten und der
dabei zu beobachtenden, auch durch
die von uns als rechtswidrige Diskri-
minierung angesehene Altersbe-
grenzung auf 69 Jahre mitverur-
sachten Schwierigkeiten den Ober-
bürgermeister, darauf hinzuwirken,

dass der Vollzug der 1974 neu ein-
geführten Altersbegrenzung von §
33(2) GVG mit sofortiger Wirkung
ausgesetzt wird. Das Verbot, über 69
Jahre alten Menschen Ehrenämter
zu übertragen, ist mit europäischem
und deutschem Recht ebenso un-
vereinbar wie mit der demographi-
schen Entwicklung in Deutschland.




